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8034 Zürich 

Kurzbewertung L 
   

 Objekt: Sanierung und Teilerweiterung Schulanlage Mettlen  
    

 Ort: Stadt Opfikon  
    

 Art der Leistungsofferte:  Planerwahlverfahren  
    

 Verfahren: selektiv mit Präqualifikation, nicht anonym  
    

 Auslober Stadt Opfikon, Oberhauserstrasse 27, 8152 Opfikon-Glattbrugg  
    

 Publikation: simap und Amtsblatt ZH, 22.10.2021  
    

 Verfahrensbegleitung Planpartner AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich  
   

 
 
Ziele 
Der BWA Zürich setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden Verfahren 
werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, orangen 
oder roten Smileys bewertet. Die Ordnung SIA 144 befindet sich zur Zeit in Revision, daher werden die Kriterien 
sinngemäss angepasst.  
 
 
 
 
Beurteilung des BWA  
 
Für die Planung und Begleitung der Sanierung der bestehenden Schulanlage Mettlen sowie für die Projektierung eines 
Erweiterungsbaus (Teilerweiterung) wird mit einem Planerwahlverfahren ein geeignetes Planungsteam gesucht. Die 
Erstellungskosten der Sanierungsarbeiten werden auf ca. CHF 13.9 Mio (exkl. MWST, exkl. Honorare), die 
Erstellungskosten der Teilerweiterung auf ca. CHF 4.9 Mio (exkl. MWST, exkl. Honorare) geschätzt. 
 
In einem einzigen Verfahren möchte die Ausloberin zwei sehr unterschiedliche Planungsaufgaben ausschreiben. Aus 
Sicht des BWA-Zürich können die zwei unterschiedlichen Aufgabenstellungen jedoch nicht in einem gemeinsamen 
Planerwahlverfahren ausgeschrieben werden.  
 
Bei einer Planung für eine Teilerweiterung (Neubau Betreuungsgebäude) ist davon auszugehen, dass der 
Gestaltungsspielraum sehr gross sein wird – folgerichtig wäre ein Verfahren nach SIA Ordnung 142/143 anzuwenden 
und nicht ein Planerwahlverfahren.  
 
Weiter können Planungsarbeiten einer Sanierungsaufgabe nicht per se im Planerwahlverfahren ausgeschrieben 
werden – so existieren zB auch Planungen von Sanierungsarbeiten, welche einen grossen Entwurfsanteil beinhalten 
und somit einen grossen Gestaltungspielraum aufweisen. 
Da im Pflichtenheft die Aufgabenstellung der Sanierung nicht detailliert beschrieben wird, kann auch nicht 
abschliessend beurteilt werden, ob das Verfahren für die Teilleistung ‚Planung Sanierungsarbeiten‘ richtig gewählt 
wurde.  
 
Der BWA-Zürich kann es gut nachvollziehen, dass die Ausloberin für beide Leistungen ein einziges Planerteam 
beauftragen möchte. Mittels eines Studienauftrages nach SIA Ordnung 143 hätten beide Aufgaben in einem 
gemeinsamen Verfahren ausgeschrieben werden können. 
 
Infolge des falsch gewählten Verfahrens bewertet der BWA-Zürich das vorliegende Verfahren mit einem roten Smiley. 
 
  




